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Schöne Ferien!
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mit-
bürger, liebe Feriengäste,

die Sommerferien haben begon-
nen und ich wünsche Ihnen erleb-
nisreiche, unbeschwerte und
erholsame Urlaubstage. 

Unseren Gästen in Frickingen darf 
ich einen erholsamen Aufenthalt in
unserer Gemeinde wünschen. 
Die Bodenseeregion bietet für Ein-
heimische wie Gäste eine Fülle an 
Sehenswürdigkeiten und Attrak-Sehenswürdigkeiten und Attrak-Sehenswürdigkeiten und Attrak
tivitäten für abwechslungsreiche
Urlaubstage. Genießen Sie die freie 
Zeit in unserer schönen Gegend.

Gruppen, Vereine und Betriebe 
bieten wiederum ein abwechs-
lungsreiches Kinderferienpro-
gramm an. Und viele Kinder und 
Jugendliche freuen sich bereits auf 
das spannende und interessante 
Ferienlager unserer engagierten 
KJG. Vielen Dank dafür und herzli-
che Urlaubsgrüße, auch im Namen 
des Gemeinde- und Ortschaftsra-
tes sowie des Rathausteams

Ihr Jürgen Stukle, Bürgermeister
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 Wichtige Rufnummern

Notrufe | Lebenshilfe | Weitere

Feuerwehr & Rettungsdienst 112 
Kommandant Seibert 017696495326

Polizei-Notruf   110
Polizei Salem 07553 82690
Polizei Überlingen 07551 8040

Abfallberatung 07541 2045199
AWO Frauen- und  
Kinderschutzhaus              07541 4893626
Behördennummer 115
Bestattungen Allweier 07554 461
Dorfhelferinneneinsatzleitung:  
Heike Senger 07771 87591477
Frauennotruf 07541 21800
Hospizgruppe Salem 07553 6667
Schornsteinfeger Gruber 07552 3959300
Selbsthilfegruppe Sucht-  
kranke Freundeskreis 
Mimmenhausen 07554 2104305
Sebsthilfegruppe Sucht- 
kranke Heiligenberg 07554 8129
Stromversorgung Stadtwerk am See 
Abrechnung/Beratung 0800 5052000
Störung 0800 505 333
Technisches Hilfswerk 07551 947340 
Telefonseelsorge 0800 1110111 
VdK Ortsverband & Kreis- 
seniorenrat, H.-P. Kliemchen 07554 8745
Wasserversorgung 07554 471 
Wassermstr. Markus Unger 0171 2740014

 
Soziale Dienste

Miteinander Bürger-Selbsthilfe 
Frickingen e.V. (AB) 07554 9830-50
(Nachbarschaftshilfe)

Sozialstation Bodensee 
Pflegeberatung Frickingen  07554 983053 
Sprechzeiten im Rathaus 
Mo.  14 - 16 Uhr,  Do. 9 - 11 Uhr

Sozialer Fahrdienst Linzgau Shuttle 
befördert Senioren sowie hilfsbedürftige 
und mobilitätseingeschränkte Menschen 
unentgeltlich 
Fahrtwunsch anmelden 07553 8360033

Kirchen

Katholisches Pfarrbüro  
in Frickingen 07553 91994423
in Salem 07553 9199440
Ev. Pfarramt Salem 07553 280

Ärztedienst 

allg. Notdienst 116117
Krankentransport 19222 

Augenärztlicher Notdienst 0180 5911620
HNO-Notdienst 0180 6077211 
Kinderärztl. Notdienst 0180 6077312
Vergiftungsnotdienst 0761 2704361
Zahnärztlich. Notfalldienst 0180 5911620
(Festnetzpreis 14ct/min., Mobilfunkpreise 
max 42 ct./Min; Bandansage)

Am Wochenende und an Feiertagen  
können akut erkrankte Patienten ohne  
vorherige Anmeldung direkt in die nächst-
gelegene Notfallpraxis kommen:
Notfallpraxis Friedrichshafen 
Klinikum Friedrichshafen, Röntgenstraße 2 
Notfallpraxis Überlingen 
am Helios Spital Überlingen 
Härlenweg1 
Öffnungszeiten: Sa, So, Feiertag: 8-21 Uhr

Apothekendienst
Donnerstag, 27.07.2023 
Bären-Apotheke Markdorf,  07544 8400 
Löwen-Apotheke Überlingen,  07551 944777 

Freitag, 28.07.2023 
Münster-Apotheke 
Überlingen,  07551 63329 
See-Apotheke Immenstaad,  07545 6736 

Samstag, 29.07.2023 
Apotheke im Rosenhof 
Bermatingen,  07544 91151 

Sonntag, 30.07.2023 
Rats-Apotheke Salem,  07553 8773 
Rotach-Apotheke 
Oberteuringen,  07546 5222 

Montag, 31.07.2023 
Stadtapotheke Überlingen,  07551 62209 
Linzgau-Apotheke Pfullendorf,  07552 91220 

Dienstag, 01.08.2023 
Schloßsee-Apotheke Salem, 07553 8285600 
Apotheke am Obertor 
Pfullendorf,  07552 9368177 

Mittwoch, 02.08.2023 
St. Johann-Apotheke 
Überlingen,  07551 1012    

Museen | Naturerlebnisbad
Tüftler-Werkstatt-Museum 
Bodensee-Obstmuseum
Gerbermuseum zur Lohmühle 
geöffnet sonn- u. feiertags von Mai-Okt. 
Führungen n. Vereinbarung  07554 983030
Naturerlebnisbad   07554 9864717

Gemeindeverwaltung
Kirchstraße 7, 88699 Frickingen 
Zentrale:    07554 9830-0
Bürgermeister Jürgen Stukle 07554 9830-0
Vorzimmer Bürgermeister 07554 9830-10
Meldeamt 07554 9830-20
Standesamt 07554 9830-22
Kultur & Tourismus 07554 9830-30
Kommun. Nachhaltigkeit 07554 9830-31
Bau- und Hauptamt 07554 9830-40
Steueramt 07554 9830-60
Kasse 07554 9830-61
Kämmerei 07554 9830-70

Internet www.frickingen.de
e-mail info@frickingen.de
Instagram frickingen_online 
 gemeinde_frickingen

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag-Freitag: 8 - 12 Uhr
zusätzlich
Montag 14  - 16 Uhr 
Mittwoch  14  - 18 Uhr

Ortsvorsteherin Leustetten
Antoinette Kieback 07554 9651

Bauhof
Bauhofleiter
Martin Barth 0151 18932775

Hallenmeister
Bernhard Maurer, GBH 0175 4642717 
Jürgen Rauscher , BSH  0176 85608807

Abwasserzweckverband
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554 1260

Forstverwaltung
Lorenz Maag 015904204054

Kinderbetreuung | Schule
Kath. Kindergarten     07554 505
Kinderhaus Altheim   07554 8682
Waldorfkindergarten            07554 990859
Familientreff                0159 04204023
Tagesmüttervermittlung   0159 04204258
Grundschule   07554 8520
 
Postagentur Altheim
Mo. + Di. +  Do. +  Fr. 14.00 – 16.30 Uhr
Mi. + Sa. 9.00 – 11.30 Uhr

Wertstoffhof Frickingen
Freitags                               15 - 17 Uhr 
Samstags 9 - 12 Uhr

Impressum
„Rathausinfo“ ist das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Frickingen. Es erscheint wöchentlich donnerstags und wird an alle erreichbaren Haushalte im 
Gemeindegebiet Frickingen kostenlos verteilt. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Gemeindeverwaltung Frickingen, 88699 Frickingen. Die Redaktion 
behält sich im Rahmen des Heftumfangs vor, eingereichte Manuskripte zu kürzen. Beiträge können an amtsbatt@frickingen.de gesendet werden. 
Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771 9317-11 
e-mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de 
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Museumsstammtisch 
Herzliche Einladung an alle, die sich in un-
seren Museen engagieren, an Gäste und 
Interessierte, zu einem unterhaltsamen Bei-
sammensein.  
Wir treffen uns am Donnerstag den 03. Au-
gust 2023 um 19:00 Uhr im Landgasthaus 
Paradies 
 
 
Baumgeschenk 
Ein wahrhaft nachhaltiges Geschenk zum
ersten Geburtstag machten Hugo Gime-
nez und Natalie Gimenez Toledo auch ihrer 
zweiten Tochter Valerie.
Sie spendeten einen weiteren Apfelbaum 
auf der Gemeindemarkung beim Ben-
venut-Stengele-Haus. Herzlichen Dank da-
für! 

 

Herzlich Willkommen 
im Kleiderstüble! 
Unser nächster Öffnungs-
tag ist am Freitag, den 
28.07. von 15 Uhr – 17.30 
Uhr. 

An diesem Nachmittag darf gerne in unse-
rem Bestand gestöbert und das ein oder an-
dere „Sommerstück“ entdeckt werden. 
Ihr findet uns im 1. OG in der Grundschule 
Frickingen, Lippertsreuter Str. 10. 

Birgit Hagg, 07554/ 8682, 
Kinderhaus Altheim 
Hannah Monkos, 0159 – 04204023, 
Familientreff Frickingen 
  

   
Der Familientreff macht  
Sommerpause 
Im August ruhen die meisten Angebote, 
Kurse und Projekte des Familientreffs. Wir 
wünschen allen Familien einen herrlichen 
Sommer mit vielen schönen Momenten und 
Begegnungen. 
Unsere To-Do-Liste für den Sommer:
•	 Im See schwimmen gehen
•	 Bienen bei der Arbeit zuschauen
•	 Viel barfuß laufen
•	 Im Garten zelten
•	 Marmelade kochen
•	 Ums Lagerfeuer sitzen
•	 .......
 
...und wie sieht eure ganz persönliche Fami-
lien-Sommer-Liste aus? 

Wir freuen uns, euch im September wieder 
in unseren Angeboten begrüßen zu dürfen. 
Weitere Infos bei Treffleitung Hannah Mon-
kos, hannah.monkos@bodenseekreis.de, 
0159 -04204023 

In dringenden Fällen während der Sommer-
pause wenden Sie sich bitte an den Allge-
meinen Sozialen Dienst, 07541/ 204 5696 

   
GutscheinKarte 
für Einkaufs-Erlebnisse in Frickingen 
Die Frickinger GutscheinKarte, die bisher bei 
8 Akzeptanzstellen in Frickingen eingelöst 
werden kann, ist im Rathaus Frickingen er-
hältlich. 

Es können Beträge zwischen 5 und 150 EUR 
aufgeladen werden.

Weitere Informationen unter
www.frickingen.de/Gutscheinkarte 

Gutscheinbeträge können eingelöst werden 
bei:
•	 Eschbach‘s Küferkeller
•	 Hugo Gimenez - Suchmaschinenmarke-

ting
•	 Lagerhäusle Kultur-Restaurant
•	 Metzgerei Hügle
•	 Obstgut Kohler
•	 Pizzeria La Dolce Vita
•	 Löwen Altheim
•	 Weinhandel Philipp Weber
   
Information für Gutscheinkartenbesitzer: 
Es verfallen gem. der regelmäßigen Verjäh-
rungsfrist aus dem BGB (§195 in Verbindung 
mit §199) zum Ende des Jahres 2023 Gutha-
ben aus Karten die im Jahr 2020 gekauft und 
nicht ausgegeben wurden. Wir bitten, dies 
zu berücksichtigen und die entsprechenden 
Guthaben bis Ende des Jahres einzulösen. 
   

  
 
FRBodensee Festival 
vom 10. - 13. August 
(private Veranstaltung 
im Naturatelier Altheim)   
Das Festival ist ein non-Profit-Projekt zur 
Förderung des Parkoursports sowie Kunst 
und Musik. 
Interessierte können gerne mittags/nach-
mittags auf dem Gelände vorbeischauen 
um uns und unsere Veranstaltung kennen 
zu lernen. 
  
Anwohner Info: Samstagabend bis 0:30 Uhr 
wird es etwas lautere Musik geben. 
  
Kontaktdaten der Veranstalter: Jonas Nuß-
baum 015736234724 
www.frb-freerun.de 

 

Mitteilungen aus dem Rathaus

Das Amstsblatt macht  
Sommerpause 
Bitte beachten Sie, dass in den Kalen-
derwochen 32, 33, 34 kein Amtsblatt 
erscheint. 

Redaktionsschluss für die letzte Aus-
gabe vor der Sommerpause ist am 
01.08.2023. 

Für das erste Amtsblatt nach der Som-
merpause senden Sie Ihre Beiträge bis 
29.08.2023 an amtsblatt@frickingen.de 

Hallen geschlossen 
Die Graf-Burchard-Halle und das Ben-
venut-Stengele-Haus sind in den Som-
merferien für den Trainingsbetrieb ge-
schlossen. 

Um Beachtung wird gebeten. 
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Sitzungseinladung 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
zu den am kommenden Dienstag, 01. Au-
gust 2023 stattfindenden Sitzungen des 
Technischen Ausschusses und des Gemein-
derates im Bürgersaal des Rathauses in Fri-
ckingen laden wir Sie hiermit herzlich ein. 
Die Sitzung des Technischen Ausschusses 
beginnt um 19.00 Uhr, die des Gemeindera-
tes um 19.30 Uhr. 
  
Die Sitzung des Technischen Ausschusses 
hat folgende Tagesordnung:    
1.  Bauanträge 
1.1.  Nochmalige Behandlung des Bau-

antrags‚ Einbau und Umbau von 
Dachgauben, Anbau eines Stahlbalko-
nes, Flst. Nr. 63/14 der Gemarkung 
Leustetten (Am Waldeck 5) 

1.2.  Errichtung einer Garage mit Carport, 
Flst. Nr. 814/26 der Gemarkung Frickin-
gen (Oberauäcker 11 a)   

1.3.  Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Garage, Flst. Nr. 1048/14 der Gemar-
kung Frickingen (Schwedengarten 11) 

1.4.  Umnutzung des bestehenden Bau-
ernhauses mit Scheune in ein 6-Fami-
lien-Haus mit Aufzug, Flst. Nr. 70 der 
Gemarkung Altheim 

 (Hauptstraße 7) 
1.5.  Antrag auf Befreiung vom Bebau-

ungsplan: Überdachter Stellplatz mit 
Photovoltaikanlage, Flst. Nr. 298/1 der 
Gemarkung Altheim (Finkenweg 6) 

1.6.  Umbau bestehendes Wohnhaus mit 
Anbau einer Außentreppe, Teilung in 
Hauptwohnung und Einliegerwoh-
nung, Flst. Nrn. 75 und 74/6 der G e -
markung Frickingen (Kirchstraße 18) 

2.  Verschiedenes 
  
Die Sitzung des Gemeinderates hat fol-
gende Tagesordnung: 
1.  Bericht des Bürgermeisters 
2.  Fragen und Anregungen der Einwoh-

ner/innen 
3. Katholische Kirchengemeinde 
  Sanierung, Umbau des Kindergartens 

St. Elisabeth  
  -   Präsentation der Vorentwurfspla-

nung 
  -   Beteiligung an den weiteren Pla-

nungsleistungen bis HOAI, Leis-
tungsphase 4 

4.  Bedarfsplanung Kleinkindbetreuung, 
Kindergarten 2023 - 2026 

  -   Vorstellung, Beratung, Beschlussfas-
sung 

5.  Gemeindewerke Frickingen – Instal-
lation einer Photovoltaikanlage auf 
dem Rathaus 

  -  Vergabe der Arbeiten 
6.  Fragen und Anregungen aus dem 

Gemeinderat   
7.  Verschiedenes 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Stukle, Bürgermeister 

Altersjubilare 
Im Namen der Gemeinde Frickingen gratuliert Bürgermeister Jürgen Stukle den Jubilarinnen und Jubilaren sehr 
herzlich und wünscht Gesundheit und Wohlergehen. 

Geburtsdatum Alter Jubilar Anschrift Ortsteil  
10.08.1953 70 Vogler, Bruno Laurenzius Gailhöfe 4 Frickingen  
19.08.1943 80 Großhardt, Heinrich In Betzen 10 Frickingen  
23.08.1953 70 Vaseiko, Liudmyla Kirchstraße 14 Frickingen  
25.08.1948 75 Mantz, Claus Fridolin Berghof 2 Altheim  

Wir bitten um Beachtung: 
Es werden alle Geburtstage ab dem 70. Lebensjahr in 5-Jahresschritten, ab dem 100. Lebensjahr in 1-Jahresschrit-
ten und alle Ehejubilare (Goldene, Diamantene Hochzeit und weitere) veröffentlicht. Sofern Sie keine Veröffentlichung Ihres Geburtsta-
ges oder Ehejubiläums wünschen, teilen Sie es bitte rechtzeitig dem Einwohnermeldeamt mit.  

Sozialstation Bodensee e.V. 
Sommeröffnungszeiten  
der Pflegeberatung 
Das Pflegeberatungsbüro der Sozial-
station in Frickingen ist vom 31. Juli bis 
einschließlich 31. Oktober nur einmal 
wöchentlich – donnerstags von 9 bis 11 
Uhr – geöffnet. 

Ab 2. November können sich Interes-
sierte wieder wie gewohnt montags 
von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags 
von 9 bis 11 Uhr kostenlos und unver-
bindlich rund ums Thema ambulante 
Pflege der Sozialstation Bodensee be-
raten lassen. 

Das Pflegeberatungsbüro befindet sich 
im Erdgeschoss des Rathauses in der 
Kirchstraße 7. 

Telefonische Auskunft ist von montags 
bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter der 
Nummer 07554/983053 erhältlich. Per 
E-Mail ist das Beratungsbüro unter 
buero-frickingen@
sozialstation-bodensee.de erreichbar. 

Nachhaltiges Frickingen

Frickinger AG für Biologische 
Vielfalt 
Weitere Sensenkurse in Röhrenbach 
Auf Grund der großen Nachfrage nach wei-
teren Sensenkursen bietet Michael Feiler 
weitere Termine in Röhrenbach an. 
  
Erfahren Sie in diesen 3 1/2 Stunden: 
- Rasen und Wiese, der Unterschied 
- Die Pflege der Wiese 
- Warum die Wiese mit der Sense mähen? 
- Das richtige Werkzeug 
- Die Montage und die Einstellung der Sense 

- Das Wetzen der Sense 
- Das Mähen 
- Das Dengeln der Sense 
 
Gerne kann eine eigene Sense mitgebracht 
werden, Voraussetzung ist das aber nicht, da 
für das richtige Mäherlebnis, scharfe Sen-
sen bereitgestellt werden. Wichtig ist gutes 
Schuhwerk und dem Wetter angepasste 
Kleidung. Der Kurs findet bei jedem Wetter 
statt, nur bei Starkregen und Sturm muss er 
abgesagt werden. 

Anmeldung unter feiler@camerabotanica.
de oder Tel.: +49 172 6793582 

Ab 4 Anmeldungen findet der Kurs statt, 
maximal 10 Teilnehmer. Kursgebühr 18 € pro 
Teilnehmer. 
  
Kurstermine:
Freitag, 18.08.2023, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Samstag, 19.08.2023, 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Sonntag, 20.08.2023, 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
  
Der Veranstaltungsort ist auf einer idylli-
schen, artenreichen Wiese in Röhrenbach. 
Treffpunkt ab 13:30 Uhr bzw. 8:00 Uhr | Park-
platz vor der St. Bartholomäus-Kirche 88633 
Heiligenberg - Röhrenbach Koordinaten: 
47°49‘45.2“N 9°19‘26.6“E  
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Nachhaltiges Frickingen
Kinderhaus Altheim bekommt Aus-
zeichnung als „FaireKITA Baden-Würt-
temberg“ 
Das Fest des Kinderhauses Altheim war für 
die Kinder ein ganz besonderer Tag. Bei 
schönstem Wetter und sommerlichen Tem-
peraturen feierte das Kinderhaus die neue 
Zertifizierung als „FaireKITA Baden-Württem-
berg“. Spielerisch hatten sich die Kinder in 
den vergangenen Monaten mit der Herkunft 
von Bananen und Schokolade, dem Fairen 
Handel und Fairtrade-Siegeln beschäftigt. 
Beispielsweise konnten sie bei einem Par-
kour mit Sprossenwand und Turnmatten den 
langen Weg der Kakaobohne von der Ernte 
über die Verarbeitung zur Schokolade bis zur 
Überfahrt nach Deutschland kennenlernen. 

Darum freuten sich alle, als Karin Wirnsber-
ger vom Entwicklungspädagogischen In-
formationszentrum Reutlingen (EPiZ) dem 
Kinderaus die Urkunde überreichte. Sie war 
begeistert vom Einsatz der Kinder und vom 
pädagogischen Fachwissen der Erzieherin-
nen und Erzieher. Da die Gemeinde das Pro-
jekt unterstützt hatte, erhielt auch sie eine 
Auszeichnung als Faire-Kita-Träger.  

Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kin-
derhaus. Sie haben nicht nur das Projekt 
umgesetzt und neue Konzepte für die Kin-
der entwickelt, sondern auch ein tolles Fest 
organisiert und ein rundum nachhaltiges 
Rahmenprogramm angeboten. Die Kinder 
durften Kräutersalz selber herstellen, einen 
kleinen Garten im Glas pflanzen oder sich 

mit Blütenblättern schminken. Die Firma 
Sonett GmbH hat außerdem Materialien 
zum Seifenkneten zur Verfügung gestellt. 
Ganz begeistert machten sich die Kinder ans 
Werk. 
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Hauptsatzung 
der Gemeinde Frickingen 

vom 18.07.2023 
  
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 04.04.2023 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Frickingen am 18.07.2023 mit 
der Mehrheit aller Mitglieder folgende Neu-
fassung der Hauptsatzung vom 29.06.2004 
beschlossen:     

I. Form der Gemeindeverfassung 
    

§ 1  
Gemeinderatsverfassung 

  
Verwaltungsorgane der Gemeinde Frickin-
gen sind der Gemeinderat und der Bürger-
meister. 
    

II. Gemeinderat 
  

§ 2 a 
Rechtsstellung, Aufgaben 

und Zuständigkeiten 
  
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bür-
ger und das Hauptorgan der Gemeinde. 

Er legt die Grundsätze für die Verwaltung 
der Gemeinde fest und entscheidet über 
alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit 
nicht der Gemeinderat den Ausschüssen 
oder dem Bürgermeister bestimmte Ange-
legenheiten übertragen hat oder der Bür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der 
Gemeinderat überwacht die Ausführung 
seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten 
von Missständen in der Gemeindeverwal-
tung für deren Beseitigung durch den Bür-
germeister. 

§ 2 b 
Gemeinderatssitzungen ohne 

persönliche Anwesenheit 
  

(1)   Gemäß §§ 4 in Verbindung mit 37 a der 
Gemeindeordnung Baden-Württem-
berg können notwendige Sitzungen 
des Gemeinderats sowie dessen Aus-
schüsse ohne persönliche Anwesen-
heit der Mitglieder im Sitzungsraum 
durchgeführt werden. 

  
(2)   Es ist eine zeitgleiche Übertragung von 

Bild und Ton mittels geeigneter techni-
scher Hilfsmittel, insbesondere in Form 
einer Videokonferenz, sicherzustellen. 
Bei öffentlichen Sitzungen wird die Über-
tragung parallel in einem öffentlich zu-
gänglichen Raum zur Verfügung gestellt. 
Die Gemeinde gewährleistet die Einhal-
tung der Datenschutzvorschriften und 
stellt die technischen Mittel für die Teil-
nahme der Gemeinderäte, Ausschuss-
mitglieder und den Bürgermeister. Das 
Nähere regelt die Gemeindeordnung. 

  
§ 3 

Zusammensetzung 
 

(1)   Der Gemeinderat besteht aus dem Bür-
germeister als Vorsitzendem und den 
ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemein-
deräte)

 
(2)   Für die Zahl der Gemeinderäte ist die 

jeweils nächst niedrigere Gemeinde-
größengruppe maßgebend.

   
III. Ausschüsse des Gemeinderats 

  
§ 4 

Beschließende Ausschüsse 
  
(1)   Es werden folgende beschließende 

Ausschüsse gebildet: 

Amtliche Bekanntmachungen



6 | Donnerstag, 27. Juli 2023 Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Frickingen

 1.1   der Verwaltungsausschuss, 
 1.2   der Technische Ausschuss. 
  
(2)  Jeder dieser Ausschüsse besteht aus 

dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und sechs weiteren Mitgliedern des 
Gemeinderats. 

  
(3)   Für die weiteren Mitglieder der Aus-

schüsse werden Stellvertreter bestellt, 
welche diese Mitglieder im Verhinde-
rungsfall vertreten (persönliche Stell-
vertreter). 

  
  

§ 5 
Allgemeine Zuständigkeiten der be-

schließenden Ausschüsse 
  
(1)   Die beschließenden Ausschüsse ent-

scheiden im Rahmen ihrer Zuständig-
keit selbständig an Stelle des Gemein-
derats. 

  
(2)   Den beschließenden Ausschüssen 

werden die in den §§ 7 bis 8 bezeich-
neten Aufgabengebiete zur dauern-
den Erledigung übertragen. 

  
(3)   Die beschließenden Ausschüsse sind 

innerhalb ihres Geschäftskreises zu-
ständig für: 

 3.1  die Bewirtschaftung der Mittel 
nach dem Haushaltsplan, soweit 
der Betrag im Einzelfall mehr 
als 12.000 € aber nicht mehr als 
25.000 € beträgt;

 3.2  die Zustimmung zu überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben von mehr als 3.000 € 
aber nicht mehr als 10.000 € im 
Einzelfall.

   
(4)   Soweit sich die Zuständigkeit der be-

schließenden Ausschüsse nach Wert-
grenzen bestimmt, beziehen sich diese 
auf den einheitlichen wirtschaftlichen 
Vorgang. Die Zerlegung eines solchen 
Vorgangs in mehrere Teile zur Begrün-
dung einer anderen Zuständigkeit ist 
nicht zulässig. Bei voraussehbar wie-
derkehrenden Leistungen bezieht sich 
die Wertgrenze auf den Jahresbetrag. 

    
§ 6 

Beziehungen zwischen Gemeinderat und 
beschließenden Ausschüssen 

  
(1)   Wenn eine Angelegenheit für die Ge-

meinde von besonderer Bedeutung 
ist, können die Ausschüsse die Ange-
legenheit mit den Stimmen eines Vier-
tels aller Mitglieder dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung unterbreiten. 

  
(2)  Der Gemeinderat kann den beschlie-

ßenden Ausschüssen allgemein oder 
im Einzelfall Weisungen erteilen, jede 
Angelegenheit an sich ziehen oder 

Beschlüsse der beschließenden Aus-
schüsse, solange sie noch nicht vollzo-
gen sind, ändern oder aufheben. 

  
(3)   Der Gemeinderat kann Angelegen-

heiten, die die Aufgabengebiete ver-
schiedener Ausschüsse berühren, 
selbst erledigen. Die Zuständigkeit des 
Gemeinderats ist anzunehmen, wenn 
zweifelhaft ist, ob die Behandlung ei-
ner Angelegenheit zur Zuständigkeit 
des Gemeinderats oder zu der eines 
beschließenden Ausschusses gehört. 

  
(4)   Widersprechen sich die noch nicht 

vollzogenen Beschlüsse zweier Aus-
schüsse, so hat der Bürgermeister den 
Vollzug der Beschlüsse auszusetzen 
und die Entscheidung des Gemeinde-
rats herbeizuführen. 

  
IV. Zuständigkeiten der Ausschüsse 

  
§ 7 

Verwaltungsausschuss 
  
(1)  Der Geschäftskreis des Verwaltungs-

ausschusses umfasst folgende Aufga-
bengebiete: 

 1.1  Personalangelegenheiten, Allge-
meine Verwaltungsangelegen-
heiten, 

 1.2  Finanz- und Haushaltswirtschaft 
einschließlich Abgabenangele-
genheiten, 

 1.3  Schulangelegenheiten, Kinder-
gartenangelegenheiten, 

 1.4  Soziale und kulturelle Angele-
genheiten, 

 1.5  Gesundheits- und Veterinäran-
gelegenheiten, 

 1.6  Marktangelegenheiten, 
 1.7  Verwaltung der Liegenschaften 

der Gemeinde einschließlich der 
Waldbewirtschaftung, Jagd, Fi-
scherei und Weide. 

 1.8.  Hallenangelegenheiten 
  
(2)   In seinem Geschäftskreis entscheidet 

der Verwaltungsausschuss über: 
 2.1  Ernennung, Einstellung, Entlas-

sung und sonstige personal-
rechtliche Entscheidungen von 
Beschäftigten ab Entgeltgruppe 
6 bis Entgeltgruppe 8 TVÖD so-
wie Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst ab Entgelt-
gruppe S 5 bis Entgeltgruppe S 8 
a TVSuE, 

 2.2  die Bewilligung von nicht im 
Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen 
von mehr als 2.000 €, aber nicht 
mehr als 4.000 € im Einzelfall, 

 2.3 die Stundung von Forderungen 
 2.3.1  von mehr als 3  Monaten bis zu 

6 Monaten in unbeschränkter 
Höhe, 

 2.3.2    von mehr als 6 Monaten bis zu 

12 Monaten für einen Betrag von 
mehr als 5.000 € bis zu einem 
Höchstbetrag von 8.000 €. 

 2.4  den Verzicht auf Ansprüche der 
Gemeinde oder die Niederschla-
gung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreiten und 
den Abschluss von Vergleichen, 
wenn der Verzicht oder die Nie-
derschlagung, der Streitwert 
oder bei Vergleichen das Zuge-
ständnis der Gemeinde im Ein-
zelfall mehr als 2.000 € aber nicht 
mehr als 4.000 € beträgt. 

 2.5  die Veräußerung und dingli-
che Belastung, den Erwerb und 
Tausch von Grundstücken oder 
grundstücksgleichen Rechten, 
einschließlich der Ausübung von 
Vorkaufsrechten im Wert von 
mehr als 5.000 €, aber nicht mehr 
als 10.000 € im Einzelfall, 

 2.6  Verträge über die Nutzung von 
Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bei einem jähr-
lichen Mietwert oder Pachtwert 
von mehr als 2.500 €, aber nicht 
mehr als 5.000 €, bei der Vermie-
tung gemeindeeigener Woh-
nungen in unbeschränkter Höhe, 

 2.7  die Veräußerung von bewegli-
chem Vermögen im Wert von 
mehr als 2.500 € aber nicht mehr 
als 5.000 € im Einzelfall. 

  
§ 8 

Technischer Ausschuss 
  

(1)   Der Geschäftskreis des Technischen 
Ausschusses umfasst folgende Aufga-
bengebiete:  
1.   Bauleitplanung und Bauwesen 

(Hoch- und Tiefbau, Vermes-
sung),

2.   Versorgung und Entsorgung,
3.   Straßenbeleuchtung, technische 

Verwaltung der Straßen, Bauhof 
und Fuhrpark,

4.  Verkehrswesen,
5.   Feuerlöschwesen und Zivil-

schutz,
6.   Friedhofs- und Bestattungsange-

legenheiten,
7.   technische Verwaltung gemein-

deeigener Gebäude,
8.   Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeitein-

richtungen, Park -und Gartenan-
lagen,

9.   Umweltschutz, Landschaftspfle-
ge und Gewässerunterhaltung.

  
(2)   In seinem Geschäftskreis entscheidet 

der Technische Ausschuss über: 
 2.1  die Erklärung des Einverneh-

mens der Gemeinde bei der Ent-
scheidung über 

 2.1.1    die Zulassung von Ausnahmen 
von der Veränderungssperre (§ 
14 Abs. 2 BauGB), 
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 2.1.2    die Zulassung von Ausnahmen 
und die Erteilung von Befreiun-
gen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans (§ 31 BauGB), 

 2.1.3    die Zulassung von Vorhaben 
während der Aufstellung eines 
Bebauungsplans (§ 33 BauGB), 

 2.1.4    die Zulassung von Vorhaben in-
nerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB),

 2.1.5   die Zulassung von Vorhaben 
im Außenbereich (§ 35 BauGB), 
wenn in den Fällen

 2.1.1.-
 2.1.5.  die jeweilige Angelegenheit für 

die städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde nicht von grund-
sätzlicher Bedeutung oder be-
sonderer Wichtigkeit ist, 

 2.2  die Stellungnahmen der Ge-
meinde zu Bauanträgen (§ 53 
Abs. 2 und § 54 Abs. 2 LBO Ba-
Wü), 

 2.3  Anträge auf Zurückstellung der 
Entscheidung über die Zulässig-
keit von Vorhaben und auf vor-
läufige Untersagung gemäß § 15 
BauGB, 

 2.6  die Erteilung von Genehmigun-
gen und die Entscheidung über 
allgemein erteilte Genehmigun-
gen nach § 144 BauGB, 

    
§ 9 

Beratende Ausschüsse 
  

Je nach Bedarf werden beratende Ausschüs-
se gebildet. 
    

V. Bürgermeister 
  

§ 10 
Rechtsstellung 

  
Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beam-
ter auf Zeit. 
    

§ 11 
Zuständigkeiten 

  
(1)   Der Bürgermeister leitet die Gemeinde-

verwaltung und vertritt die Gemeinde. 
Er ist für die sachgemäße Erledigung 
der Aufgaben und den ordnungsge-
mäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Orga-
nisation der Gemeindeverwaltung. 
Der Bürgermeister erledigt in eigener 
Zuständigkeit die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder den Gemeinderat 
übertragenen Aufgaben. Weisungs-
aufgaben erledigt der Bürgermeister in 
eigener Zuständigkeit, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Gemeinde in einer 
Angelegenheit angehört wird, die auf-
grund einer Anordnung der zuständi-
gen Behörde geheimzuhalten ist. 

(2)   Dem Bürgermeister werden folgen-
de Aufgaben zur Erledigung dauernd 
übertragen, soweit es sich nicht bereits 
um Geschäfte der laufenden Verwal-
tung handelt: 

 2.1.  die Bewirtschaftung der Mittel 
nach dem Haushaltsplan bis zum 
Betrag von 12.000 € im Einzelfall;

 2.2.   die Zustimmung zu überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben bis zu 3.000 € im Ein-
zelfall;

 2.3.   die Ernennung, Einstellung, Ent-
lassung und sonstige personal-
rechtliche Entscheidungen von 
Beschäftigten bis Entgeltgruppe 
5 TvöD sowie Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
bis Entgeltgruppe S 4 TVSuE; 
Aushilfskräften, geringfügig Be-
schäftigten (Minijobblern), Beam-
tenanwärtern, Auszubildenden, 
Praktikanten und anderen in 
Ausbildung stehenden Personen. 
Über sämtliche Ernennungen, 
Einstellungen und Entlassungen 
mit Ausnahme von Aushilfskräf-
ten, Praktikanten und geringfü-
gig Beschäftigten ist der Gemein-
derat regelmäßig, mindestens 
jährlich zu informieren,

 2.4.   die Gewährung von unverzins-
lichen Lohn- und Gehaltsvor-
schüssen sowie Unterstützungen 
und von Arbeitgeberdarlehen 
bis zu max. einem Monatsgehalt;

 2.5.   die Bewilligung von nicht im 
Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen 
bis zu 2.000 € im Einzelfall;

 2.6.   die Stundung von Forderungen 
im Einzelfall,

  1.  bis zu 3 Monaten in unbe-
schränkter Höhe,

  2.  über 3 Monate bis zu 6 Mona-
ten bis zu einem Höchstbe-
trag von 5.000 €,

 2.7.   den Verzicht auf Ansprüche der 
Gemeinde und die Niederschla-
gung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreiten und 
den Abschluss von Vergleichen, 
wenn der Verzicht oder die Nie-
derschlagung, der Streitwert oder 
bei Vergleichen das Zugeständnis 
der Gemeinde im Einzelfall nicht 
mehr als 2.000 € beträgt;

 2.8.   die Veräußerung und dingli-
che Belastung, den Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten, 
einschließlich der Ausübung von 
Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 
5.000 € im Einzelfall;

 2.9.   der Abschluss von Verträgen 
über die Nutzung von Grund-
stücken oder beweglichem Ver-
mögen bis zu einem jährlichen 
Miet- oder Pachtwert bis 2.500 € 
im Einzelfall;

 2.10.   die Veräußerung von bewegli-
chem Vermögen bis zu 2.500 € 
im Einzelfall;

 2.11.   die Bestellung von Bürgern zu 
ehrenamtlicher Mitwirkung so-
wie die Entscheidung darüber, 
ob ein wichtiger Grund für die 
Ablehnung einer solchen ehren-
amtlichen Mitwirkung vorliegt;

 2.12.   die Zuziehung sachkundiger Ein-
wohner und Sachverständiger zu 
den Beratungen einzelner Ange-
legenheiten im Gemeinderat und 
in beschließenden Ausschüssen

 2.13.   die Beauftragung der Feuerwehr 
Frickingen zur Hilfeleistung in 
Notlagen und mit Maßnahmen 
der Brandverhütung im Sinne 
des § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz.

 
§ 12 

Stellvertreter des Bürgermeisters 
  
Für den Fall der Vertretung des Bürgermeis-
ters bestellt der Gemeinderat aus seiner 
Mitte einen ersten und zweiten ehrenamt-
lichen Stellvertreter. Die Stellvertretung be-
schränkt sich auf die Fälle der Verhinderung 
des Bürgermeisters. 
    

VI. Ortsteile 
  

§ 13 
Benennung der Ortsteile 

  
(1)   Das Gemeindegebiet besteht aus fol-

genden, räumlich voneinander ge-
trennten Ortsteilen: 

 1.  Frickingen,
 2.  Altheim,
 3.  Leustetten.

  
(2)   Die Namen der in Absatz 1 bezeich-

neten Ortsteile mit Ausnahme des 
Ortsteiles Frickingen werden mit dem 
vorangestellten Namen der Gemeinde 
mit dem Wort „Ortsteil“ geführt. 

 1.  Die räumlichen Grenzen der ein-
zelnen Ortsteile nach Absatz 1 
sind jeweils die Gemarkungen 
der früheren Gemeinden glei-
chen Namens.

   
VII. Ortschaftsverfassung 

§ 14 
Einrichtung von Ortschaften 

  
In den räumlichen Grenzen des Ortsteils 
Leustetten gem. § 13 Abs. 1 dieser Satzung 
wird eine Ortschaft eingerichtet. Diese Ort-
schaft führt den Namen „Gemeinde Frickin-
gen, Ortsteil Leustetten.“ 
    

§ 15 
Bildung und Zusammensetzung der 

Ortschaftsräte 
  
(1)   In den nach § 13 eingerichteten Ort-

schaft Leustetten wird ein Ortschafts-
rat gebildet. 
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(2)   Der Ortschaftsrat besteht aus sechs 
Mitgliedern. 

    
§ 16 

Zuständigkeit des Ortschaftsrats 
  
(1)   Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen 

Angelegenheiten, die die Ortschaft 
betreffen, zu hören und hat ein Vor-
schlagsrecht in allen Angelegenheiten, 
die die Ortschaft betreffen. 

  
(2)   Wichtige Angelegenheiten im Sinne 

des Absatzes 2 sind insbesondere: 
 2.1  die Veranschlagung der Haus-

haltsmittel für die die Ortschaft 
betreffenden Angelegenheiten, 

 2.2  die Aufstellung, wesentliche 
Änderung und Aufhebung von 
Bauleitplänen sowie die Durch-
führung von Bodenordnungs-
maßnahmen und städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen nach 
dem Baugesetzbuch, 

 2.3  die Planung, Errichtung, wesent-
liche Änderung und Aufhebung 
öffentlicher Einrichtungen ein-
schließlich Gemeindestraßen, 

 2.4  der Erlass, die wesentliche Ände-
rung und Aufhebung von Orts-
recht. 

  
(3)   Im Rahmen seiner Zuständigkeit obliegt 

dem Ortschaftsrat Leustetten die Jagd- 
und Fischereiverpackung unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften. 

Dies gilt nicht für vorlage- und genehmi-
gungspflichtige Beschlüsse sowie für Ange-
legenheiten, die dem Bürgermeister nach § 
11 übertragen sind. 
  

§ 17 
Ortsvorsteher 

  
(1)   Der Ortsvorsteher ist Ehrenbeamter 

auf Zeit. 
  
(2)   Der Ortsvorsteher vertritt den Bürger-

meister ständig beim Vollzug der Be-
schlüsse des Ortschaftsrats. 

  
(3)   Der Ortsvorsteher ist Vorsitzender des 

Ortschaftsrats. 
  
(4)   Der Ortsvorsteher kann an den Ver-

handlungen des Gemeinderats mit be-
ratender Stimme teilnehmen. 

  
  

§ 18 
Zuständigkeiten des Ortsvorstehers 

  
Der Ortsvorsteher ist für folgende Aufga-
bengebiete zuständig:  
1. Mithilfe bei den Angelegenheiten zur 

Dorfentwicklung,
2. Verwaltung des Dorfgemeinschafts-

hauses,
3. Betreuung der älteren Mitbürger (z.B. 

Altenehrungen) im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister,

4. Übernahme von Aufgaben nach Einze-
lanweisung durch den Bürgermeister.

VIII. Schlussbestimmungen 
  

§ 19 
Inkrafttreten 

  
Diese Hauptsatzung tritt am 01.08.2023 in 
Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bis-
herige Hauptsatzung vom 29.06.2004 außer 
Kraft. 
    
Frickingen, den 19.07.2023 
  
gez. Jürgen Stukle 
Bürgermeister 
    
Hinweis:   
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
auf Grund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 
   
Frickingen, den 19.07.2023 
  
gez. Jürgen Stukle 
Bürgermeister 

Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die gemeindliche 
Kinderbetreuungseinrichtung in Altheim (Kinderhaus Altheim) 

I. § 6 erhält folgende Fassung:   
§ 6 

Benutzungsentgelt (Elternbeitrag) 

1. Für den Besuch der Einrichtung werden ein Elternbeitrag und ein Essensgeld erhoben. 
2. Diese betragen   
a)  für die Betreuung von Kindern ab dem 3. vollendeten Lebensjahr (Kindergartenkinder), unbeschadet von Buchstabe b, 
aa) für die Halbtagsbetreuung (7.15 Uhr bis 12.30 Uhr) an bis zu 5 Tagen/Woche    

ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 127,00 Euro 138,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 99,00 Euro 107,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 66,00 Euro 72,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 28,00 Euro 31,00 Euro 

  
ab)   für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an bis zu 3 Tagen (7.15 Uhr -13.45 Uhr) sowie Halbtagsbetreu-

ung an den restlichen Tagen   
ab 01.01.2023 ab 01.09.2023

für 1 Kind einer Familie 151,00 Euro 164,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 115,00 Euro 125,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 76,00 Euro 83,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 31,00 Euro 34,00 Euro 
Beitrag für Mittagessen 3,50 Euro/Essen 3,50 Euro/Essen 

  
ac)   für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an mind. 4 Tagen (7.15 Uhr -13.45 Uhr) 

ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 160,00 Euro 174,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 124,00 Euro 135,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 83,00 Euro 90,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 35,00 Euro 38,00 Euro 
Beitrag für Mittagessen 3,50 Euro/Essen 3,50 Euro/Essen  
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ad)  für die Ganztagsbetreuung an mind. 4 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr) 
ab 01.01.2023 ab 01.09.2023

für 1 Kind einer Familie 239,00 Euro 259,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 186,00 Euro 202,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 127,00 Euro 138,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 53,00 Euro 58,00 Euro 
Beitrag für Mittagessen 3,50 Euro/Essen 3,50 Euro/Essen 

    
ae)  für die Ganztagsbetreuung an mind. 3 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr) und an 2 Tagen Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtags-

betreuung 
ab 01.01.2023 ab 01.09.2023

für 1 Kind einer Familie 218,00 Euro 237,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 168,00 Euro 182,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 112,00 Euro 122,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 49,00 Euro 53,00 Euro 
Beitrag für Mittagessen 3,50 Euro/Essen 3,50 Euro/Essen 

  
af)   für die Ganztagsbetreuung an mind. 2 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr) und an 3 Tagen Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtags-

betreuung 
ab 01.01.2023 ab 01.09.2023

für 1 Kind einer Familie 200,00 Euro 217,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 154,00 Euro 167,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 103,00 Euro 112,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 45,00 Euro 49,00 Euro 
Beitrag für Mittagessen 3,50 Euro/Essen 3,50 Euro/Essen 

  
b)  für die Betreuung von Kindern vor Vollendung des 3. Lebensjahrs und für die Betreuung in der Kinderkrippe 
ba)  für die Betreuung halbtags an mind. 4 Tagen/Woche Inanspruchnahme (7.15 Uhr -12.30 Uhr) 

Elternbeitrag (ohne Mittagessen) ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 286,00 Euro 310,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 217,00 Euro 235,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 146,00 Euro 158,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 78,00 Euro 85,00 Euro 

  
bb)   für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an mind. 4 Tagen in der Woche (7.15 Uhr -13.45 Uhr) 

Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 374,00 Euro 406,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 284,00 Euro 308,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 197,00 Euro 214,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 108,00 Euro 117,00 Euro 

  
bc)  für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/Woche (Montag-Donnerstag) und die Betreuung während den 

verlängerten Öffnungszeiten am Freitag (7.15 Uhr-13.45 Uhr)  
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 503,00 Euro 546,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 383,00 Euro 416,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 266,00 Euro 289,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 142,00 Euro 154,00 Euro 

  
bd)   für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/Woche Inanspruchnahme (von Montag bis Donnerstag) 

Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 406,00 Euro 441,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 309,00 Euro 335,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 212,00 Euro 230,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 113,00 Euro 123,00 Euro 

    
be)   für die Betreuung an 5 Tagen/Woche, davon für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 3 Tagen/Woche und für die 

Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten oder Halbtagsbetreuung an 2 zusätzlichen Tagen/Woche  
Elternbeitrag (inkl. Mittagessen) ab 01.01.2023 ab 01.09.2023
für 1 Kind einer Familie 447,00 Euro 485,00 Euro 
für ein 2. Kind der Familie 340,00 Euro 369,00 Euro 
für ein 3. Kind der Familie 233,00 Euro 253,00 Euro 
für ein 4. Kind der Familie 125,00 Euro 136,00 Euro 

  
II. § 11 erhält folgende Fassung:   

§ 11 
Inkrafttreten 

Die Änderung der Benutzungsordnung tritt zum 01.09.2023 in Kraft. 
    
Frickingen, den 18.07.2023 
gez. Jürgen Stukle, Bürgermeister 
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Sitzung des Gemeinderates vom 
18.07.2023 
TOP Bekanntgaben des Bürgermeisters 
Breitbandoffensive 
Bürgermeister Jürgen Stukle berichtete, 
dass die Gemeinde Frickingen bei der Glas-
fasererschließung in den vergangenen Jah-
ren zusammen mit dem Stadtwerk am See 
bereits sehr schnell und über das Gemein-
degebiet verteilt großflächig vorangekom-
men sei. Dennoch habe auch die Gemeinde 
noch einige Liegenschaften, die es noch 
zu erschließen gilt, insbesondere natürlich 
in den Weilern und Außengehöften. Bund 
und Land haben dafür im Rahmen der Breit-
bandoffensive das sog. Zuschussprogramm 
„Graue Flecken“ aufgelegt und fördern zu-
sammen den Ausbau mit 90 % der Investi-
tionskosten. 10 % habe die Kommune zu 
tragen. In der Sitzung vom 02. Mai 2022 ha-
ben wir darüber ja ausführlich beraten und 
beschlossen, entsprechend Zuwendungs-
anträge bei Bund und Land zu stellen. 
  
Ende des Jahres 2022 konnte der Bürger-
meister bereits bekanntgeben, dass die 
Bundesmittel in Höhe von 1,2 Mio. € (50 % 
ausgehend von der bisherigen Kostenschät-
zung) bewilligt worden seien. Am Montag, 
dem 17.07.2023 konnte nun Bürgermeis-
ter-Stellvertreter Walter Städele in Stuttgart 
persönlich von Herrn Minister Strobel den 
Zuwendungsbeschied des Landes in Höhe 
von 962.831,60 EUR (40 % der zuwendungs-
fähigen Kosten) entgegennehmen. 
  
Nach erfolgter Ausschreibung sei die Ver-
gabe der Arbeiten im Herbst vorgesehen; 
der Baubeginn sollte dann im Frühjahr 2024 
starten. 
    
Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock für 
Feuerwehr 
Der Bürgermeister berichtete, dass Ende 
Juni / Anfang Juli auch jährlich die beantrag-
ten Mittel aus dem Ausgleichstock verteilt 
wurden. Die Gemeinde habe einen Zuschuss 
zur Beschaffung des Gerätewagentransport 
GWT für die Feuerwehr beantragt und auch 
erfreulicherweise 70 T€ erhalten. Zusammen 
mit der bereits bewilligten Fachförderung 
nach Z-Feu in Höhe von 55 T€ betrage der 
geförderte Anteil an den Investitionskosten, 
die bei 258 T€ liegen, dann 48%. 
    
TOP Frickingen – nachhaltig Zukunft si-
chern
Abschluss einer Vereinbarung mit En-
gagement Global zur weiteren Zusam-
menarbeit im laufenden Projekt „Kom-
munale Nachhaltigkeitspartnerschaften“   
Im Rahmen der geförderten Personalstelle 
„Koordinatorin für kommunale Entwick-
lungspolitik“ ist der Aufbau einer Partner-
schaft mit einer Kommune aus dem Glo-

balen Süden mit dem Fördermittelgeber 
Engagement Global (EG) vertraglich verein-
bart. Ziel einer solchen Partnerschaft soll 
sein, zwischen den kommunalen Verwal-
tungen einen Fachaustausch zu aktuellen 
Aufgaben und Herausforderungen einer 
nachhaltigen Kommunalentwicklung zu 
etablieren. 
  
Mit Blick auf die Einwohnerzahl Frickingens 
und dem Profil unserer Gemeinde wurde 
der Kontakt zur kolumbianischen Gemeinde 
Nuevo Colón im Department Boyacá auf-
genommen. Nuevo Colón hat rund 5.800 
Einwohner und ist ebenfalls Obstanbau-
gemeinde. Aufgrund der Höhenlage auf 
2.500 m. ü. M wachsen dort vor allem Äpfel, 
Birnen, Pflaumen und Pfirsiche. Erste Son-
dierungsgespräche zwischen den beiden 
Verwaltungen haben bereits stattgefunden, 
bei denen auch potenzielle Themen für ei-
nen vertieften kommunalen Fachaustausch 
identifiziert wurden. Dazu zählen insbeson-
dere die Förderung des lokalen Obstanbaus, 
die Anpassung an den Klimawandel sowie 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
  
Zur Stärkung der partnerschaftlichen Bezie-
hungen und zur Förderung des wechselsei-
tigen Fach- und Erfahrungsaustauschs bie-
tet EG die Teilnahme an der 3. Projektphase 
„Kommunale Nachhaltigkeitspartnerschaf-
ten“ an. Über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren finden verschiedene Austauschformate 
wie Konferenzen und Entsendungen statt, 
an denen mehrere deutsche Kommunen mit 
ihren jeweiligen lateinamerikanischen und 
afrikanischen Partnern teilnehmen. Orga-
nisation, Koordination sowie Finanzierung 
werden komplett von EG übernommen. Im 
Gegenzug verpflichten sich die Kommunen 
zur aktiven Teilnahme an den Austauschfor-
maten, Freistellung der relevanten Fachleu-
te und Erstellung von Berichten. 
  
Eine Teilnahme an diesem Projekt erfolgt 
im Tandem. Die Gemeindeverwaltung von 
Nuevo Colón hat bereits Interesse signali-
siert und befindet sich ebenfalls im Abstim-
mungsprozess mit dem dortigen Gemein-
derat zur Unterzeichnung einer separaten 
Kooperationsvereinbarung. 
  
Der Gemeinderat hat nach ausführlicher 
Beratung die Verwaltung beauftragt, die Ko-
operationsvereinbarung mit Engagement 
Global zur Teilnahme am Projekt „Kommu-
nale Nachhaltigkeitspartnerschaften“ zu 
unterzeichnen. 
    
TOP Barrierefreie Bushaltestelle 
Leustetten
- Vergabe der Arbeiten 
Die barrierefreie Gestaltung des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist ein 
wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel. 

Mit der Novellierung des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) und der Neufassung 
des § 8 Abs. 3 PBefG wurde entsprechend 
festgelegt, für die Nutzer des ÖPNVs eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. 
  
Dazu zählt insbesondere auch die Verpflich-
tung, Bushaltestellen barrierefrei zu gestal-
ten. 
Für deren Um- und Ausbau sind innerorts 
die Kommunen zuständig. Der barrierefreie 
Umbau von Bushaltestellen ist im Rahmen 
der ÖPNV-Förderung des Landesgemein-
deverkehrs-finanzierungsgesetzes (LGVFG) 
grundsätzlich förderfähig. 
  
Um eine Förderung zu erhalten, hatten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
Reckmann für unsere 5 Bushaltestellen eine 
Gesamtkonzeption erarbeitet und einen An-
trag auf Zuwendung gestellt. Mit Bescheid 
vom 30.03.2023 wurde für die zuwendungs-
fähigen Investitionskosten in Höhe von 330 
T€ ein Zuschuss in Höhe von 293 bewilligt. 
Die 5 Haltestellen sind demnach innerhalb 
der nächsten 4 Jahre bis Ende 2026 barriere-
frei auszubauen. 
  
Für das laufende Haushaltsjahr ist vorgese-
hen, mit dem Umbau der Haltestelle in Leus-
tetten zu beginnen. 
  
In der öffentlichen Sitzung vom 16. Mai 2023 
hat der Gemeinderat der Ausführungspla-
nung zur barrierefreien Umgestaltung der 
Bushaltestellen in Leustetten wie vorge-
stellt zugestimmt und das Ingenieurbüro 
Reckmann beauftragt, die Arbeiten entspre-
chend öffentlich auszuschreiben. 
  
Die Submission zur öffentlichen Ausschrei-
bung fand am 26. Juni 2023 auf dem Rat-
haus statt. 
  
Insgesamt sind 2 Angebote eingegangen. 
Die Prüfung ergab folgendes Ergebnis:
•	 Fa. Beller Tief- und Straßenbau  

GmbH & Co.KG, Herbertingen 103.024,30 €
•	 Bieterin 2  118.503,70 €
   
In der Kostenberechnung zum Entwurf 2022 
(o.g. Zuwendungsantrag) wurden Herstel-
lungskosten in Höhe von ca. 100.000 brutto 
für den barrierefreien Ausbau der beiden 
Bushaltestellen in Leustetten ermittelt. 
  
Im Investitionshaushalt 2023 sind 147 T€ 
eingestellt. 
  
Der Gemeinderat hat die Arbeiten zum barri-
erefreien Ausbau der beiden Bushaltestellen 
in Leustetten an die günstigste Bieterin, Fa. 
Beller aus Herbertingen, zum Angebotspreis 
in Höhe von 103.024,30 € vergeben. 

Aus der Arbeit des Gemeinderates
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TOP Kinderhaus Altheim - Festlegung der 
Benutzungsgebühren ab 01.09.2023 
In seiner Sitzung vom 28.06.2022 hat der Ge-
meinderat die Benutzungsgebühren für das 
Kindergartenjahr 2022/2023 beschlossen. 
Zum 01.01.2023 erfolgte eine Anpassung 
aufgrund der Erhöhung der Kosten für das 
Essen. 
  
Nach den Empfehlungen des Gemeindetags 
und der kirchlichen Träger sollten die Benut-
zungsgebühren für das folgende Kindergar-
tenjahr 2023/2024 um rd. 8,5 % angepasst 
bzw. fortgeschrieben werden. Deutlich ge-
stiegene Personal- und Energiekosten sind 
zum einen für diese Erhöhung verantwort-
lich. Zudem sind die tatsächlichen Kosten-
steigerungen in den Zeiten der Pandemie 
bewusst nicht im erforderlichen Maß in die 
Erhöhung der Elternbeiträge eingeflossen 
und sollten nunmehr nachgeholt werden. 
  
Bei dem vorliegenden Entwurf der Benut-
zungsgebührenordnung wurde entspre-
chend verfahren. 
  
Der Gemeinderat hat die Benutzungsge-
bühren für das Kindergartenjahr 2023/2024 
festgelegt und die unter den amtlichen 
Bekanntmachungen abgedruckte Ände-
rung der Benutzungsgebühren Kinderhaus 
Altheim zum 01.09.2023 beschlossen. 

TOP Neufassung der gemeindlichen 
Hauptsatzung 
Unter den Satzungen der Gemeinde nimmt 
nach ihrem Inhalt und ihrer Bezeichnung 
die Hauptsatzung einen besonderen Rang 
ein (so genanntes Verfassungsstatut der 
Gemeinde). Für Stadtkreise (Städte mit über 
100.000 Einwohner) besteht eine unbeding-
te Pflicht, eine Hauptsatzung zu erlassen, da 
diese nach § 49 Abs. 1 GemO verpflichtet 
sind, Beigeordnete zu haben, und die Zahl 
der Beigeordneten in der Hauptsatzung zu 
bestimmen. Für alle anderen Gemeinden ist 
die Hauptsatzung nur eine bedingte Pflicht-
satzung, weil eine Hauptsatzung nur dann 
erforderlich ist, wenn bestimmte Angele-
genheiten geregelt werden sollen, die nach 
den Vorschriften der Gemeindeordnung nur 
in der Hauptsatzung geregelt werden kön-
nen, zum Beispiel die Bildung beschließen-
der Ausschüsse auf Dauer. 
  
Die Hauptsatzung muss sich hinsichtlich 
ihres Inhalts im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen halten. Innerhalb dieser 
kann der Gemeinderat nach Ermessen 
entsprechend den örtlichen Verhältnis-
sen und Bedürfnissen über den Inhalt der 
Hauptsatzung entscheiden. Ist nach der 
Gemeindeordnung eine Regelung in der 
Hauptsatzung vorgesehen, kann diese An-
gelegenheit auch nur in der Hauptsatzung, 
nicht anderweitig geregelt werden. 

Die Hauptsatzung ist die einzige Satzung, 
für die eine qualifizierte Mehrheit bei der Be-
schlussfassung im Gemeinderat erforderlich 
ist. Nach § 4 Abs. 2 GemO muss sie mit der 
Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des 
Gemeinderats beschlossen werden (absolu-
te Mitgliedermehrheit). Zugrunde zu legen 
ist die Zahl der im Gemeinderat tatsächlich 
besetzten Sitze (Ist-Zahl) einschließlich des 
Bürgermeisters. Wenn in der Hauptsatzung 
Regelungen über die Ortschaftsverfassung 
erfolgen sollen, ist nach § 70 Abs. 1 GemO 
der Ortschaftsrat zuvor zu hören; dasselbe 
gilt bei der unechten Teilortswahl, wenn 
diese die Ortschaft betrifft. Im Übrigen gel-
ten für die Hauptsatzung die allgemeinen 
Anforderungen an Form und Verfahren zum 
Erlass einer Satzung.   
Die aktuelle Hauptsatzung der Gemeinde Fri-
ckingen wurde am 29.06.2004 vom Gemein-
derat verabschiedet und ist am 01.09.2004 
in Kraft getreten. Sie sollte dringend über-
arbeitet werden, da sich seither gesetzliche 
Vorgaben geändert haben (z. B. Tarifverträge 
im öffentlichen Dienst). Zudem sollten die 
Wertgrenzen dringend anpasst und grund-
sätzliche Zuständigkeiten genau überprüft 
werden. Deshalb hat der Gemeinderat am 
20.06.2023 das Thema vorberaten und die 
Wertgrenzen entsprechend angepasst. 
  
Der Gemeinderat hat die unter den amt-
lichen Bekanntmachungen abgedruckte 
Hauptsatzung verabschiedet. 

Der Vortrag ist Teil des Projektes „Das Meer 
beginnt vor der Haustüre - Frickingen häkelt 
für die Weltmeere.“ bei dem in Anlehnung 
an die Ausstellung der Künstlerinnen Mar-
garet und Christine Wertheim im Museum 
Frieder Burda engagierte Menschen aus 
Frickingen und der näheren und weiteren 
Umgebung Korallen häkelten, die zu einem 
Riff zusammengefügt und zum diesjährigen 
Herbstmarkt ausgestellt werden. Die Betei-
ligten machen so auf kreative und künstle-
rischer Art und Weise auf die globalen Zu-
sammenhänge, die für das Korallensterben 
verantwortlich gemacht werden können, 
aufmerksam und verleihen diesem wichti-
gen Thema „Präsenz durch Mitmachen“. 
  
Ort: Benvenut Stengele Haus, Frickin-
gen-Altheim
Eintritt: frei - projektgebundene Spenden 
gerne möglich 

Foto:	Marcel	Siegel

Veranstaltungen in Frickingen

Hört sich gut an? 
Mehr dazu und Reservierungen unter ht-
tps://zugvogel-essenundtrinken.de/ oder 
während der Öffnungszeiten: 07554 - 1366 
raum für ayurveda & yoga 
  
fon   07554 2104 100 
mobil 0176 5211 74 90 
www.ayurveda-yogaraum.de 
  
 
Vortrag: Die Wiederherstellung 
von Korallenriffen in Indonesien: 
Erfahrungsbericht über einen Hoff-
nungsschimmer am 12.08.23  
um 19.30 Uhr 
Der ehemalige Frickinger Marc Siegel be-
richtet in einem Vortrag über seine Arbeit 
im Auslandssemester und Praktikum bei der 
NGO Gili Eco Trust in Indonesien. Gili Eco Trust 
wurde 2002 gegründet, um die Korallenriffe 
um die Gili-Inseln vor destruktiver Fischerei 
zu schützen. Im Jahr 2004 startete der Gili 
Eco Trust das Biorock-Projekt. Dabei geht es 
um die Schaffung künstlicher Riffe und die 
Wiederherstellung des natürlichen Lebens-
raums für Tausende von Fischen in zuvor zer-
störten und überfischten Bereichen des Riffs. 

Singen für die Seele 
Elfengrund Leustetten, Landstraße 22 
Samstag, 29.07.2023 von 15.00 Uhr bis 
16.30 Uhr 
  
Gerne anmelden bis Freitag 28.07.2023 bei 
christa.euchner@gmx.de oder 0162 1975 
311. 
  
Freie Spende 
 
  
ZUGVOGEL Leustetten 
Donnerstag, den 10.8.2023 um 20 Uhr: 
KABARETT!   
An alle Freundinnen und Freunde der gro-
ßen Kleinkunst: am 10.8. werden wir Sunna 
Huygen bei uns im ZUGVOGEL zu Gast ha-
ben - eine irritierend wunderbare Kabarettis-
tin, die in der Vergangenheit bereits einige 
hier begeistert, betroffen und immer wieder 
erstaunt lachend zurückgelassen hat. 

Wir möchten Euch diesen Abend im August 
unbedingt empfehlen - und freuen uns 
über alle, die dabei sind, wenn sich unser 
Gastraum im Schwimmbad wieder mit Poli-
tik & Poesie füllt. 
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 „Mitbürgerhilfe  
Salem e.V.“ 
Nachrichten aus der  
Mitgliederversammlung  
Der Verein Mitbürgerhilfe Salem e.V. im 
Wirkungskreis Salem, Frickingen, Deg-
genhausertal und Heiligenberg unter-
stützt benachteiligte Bürger in Notlagen. 
Die Vorsitzende Hildegard Sasse verlas in 
der Mitgliederversammlung den Rechen-
schaftsbericht für das Jahr 2022. 
Der Verein hat aktuell 58 Mitglieder. Es 
wurden mehr als 48 Hilfen bewilligt. Dabei 
sind über 40.000,-€ an Familien, Kinder, Ju-
gendliche, Senioren nach einer Bedürftig-
keitsprüfung weitergegeben worden. Es 
wurden medizinische Zusatzkosten über-
nommen, Mieten gesichert, Nebenkosten-
abrechnungen beglichen, Rechnungen für 
Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten, 
Waschmaschinen bezahlt sowie Musik für 
Kinder gefördert. Das Projekt Lernchan-
ce-Brücken bauen wurde in Kooperation mit 
der Fritz-Baur-Grundschule umgesetzt. Mit 
der Weitergabe von zahlreichen Lebensmit-
telgutscheinen, gespendet von den Soropti-
misten Überlingen, setzte die Mitbürgerhilfe 
die „schnellste Soforthilfe im Bodenseekreis“ 
gegen leere Kühlschränke ein, so Sasse. 
  
Die Vorsitzende sparte nicht mit Dank an die 
Mitglieder und die zahlreichen kleinen und 
großen Spender! Ein großes Dankeschön 
ging an die Josef-Wagner-Stiftung und die 
Clubschwestern der Soroptimisten. Sie sta-
bilisieren unser Fundament des Helfens, 
da sie den Verein mit einem großzügigen 
Geldbetrag unterstützen. Nur durch die 
Solidarität des Gebens von ALLEN SPEN-
DERN (Vereine, aktive Gruppen, Einzel-
spender,...) konnten so durch das Jahr 
zeitnahe, unterstützende Hilfen gegeben 
werden. Die Hilfen sind meistens Teilhilfen 
und Familien sowie Einzelpersonen bleiben 
in der Eigenverantwortung, so der Bericht. 
  
Die Kassenprüfer Kurt Caspari und Margheri-
ta Flesch bescheinigten Franz Sasse eine ord-
nungsgemäße Kassenführung. Es gab keine 
Beanstandung und die Entlastung des Vor-
standes und der Kasse erfolgte einstimmig. 
Ortsreferent/Gemeinderat Adolf Eblen über-
brachte die Grußworte der Gemeinde Sa-
lem. Er bedankte sich für die wertschätzen-
de gute Arbeit. Der Verein stärkt besonders 
in der heutigen schwierigen und turbolen-
ten Zeit das soziale Miteinander. 
  
Zum Abschluss berichtete Karl Werkmeister 
aus dem Reparatur-Café. Seine Mannschaft 
hat zwei weitere Helfer gewinnen können, 
die die mitgebrachten Geräte in Hilfe zur 
Selbsthilfe wieder zur Funktionstauglichkeit 
reparieren. Im Rep-Café ist ein gutes Mitein-
ander, das durch Kaffeekochen von Kathari-

na Wiertz und leckeren Kuchen der Mitbür-
gerhilfe gefördert wird. 2022 gab es schon 
wieder sechs Einsätze. 
  
Gemeinsamkeit stärkt! Durch eine wert-
schätzende Zusammenarbeit in den Ge-
meinden, den Familientreffs, mit weiteren 
Kooperationspartnern gibt es tragende 
soziale Netze und die Mitbürgerhilfe Sa-
lem e.V. ist eine Brücke der Hilfe in den Ge-
meinden, Dank allen Mitwirkenden! 
  
Unterstützen Sie unser Anliegen, zu einer 
lebens- und liebenswerten Gesellschaft bei-
zutragen. Der Verein ist gemeinnüzig aner-
kannt und ist berechtigt, Spendenquittun-
gen auszustellen. 
  
Unsere Bankverbindung: 
Mitbürgerhilfe Salem e.V. 
SPK Salem-Heiligenberg 
IBAN: DE49 6905 1725 0002 0606 06 

    
Hospizgruppe  
Salem 

Trauer braucht ein Du 
Die Hospizgruppe Salem bietet wiederum 
von September 2023 bis April 2024 eine fes-
te Trauergruppe für 6 - 8 Personen an. 
Wenn Sie sich mit Weggefährten für acht 
Sonntagnachmittage austauschen möch-
ten, so sind Sie herzlich eingeladen an dieser 
festen Trauergruppe teilzunehmen. Dabei 
ist es nicht von Bedeutung, wie lange der 
Verlust des geliebten Menschen zurückliegt. 
In vertrauensvoller, geschützter Atmosphä-
re können Sie gemeinsam mit anderen Be-
troffenen Ihre schwere, doch heilsame Trau-
er durchleben. 
Neben dem Gespräch kann Ihre Trauer in Ri-
tualen, symbolischen Handlungen und kre-
ativem Tun Ihren eigenen Ausdruck finden. 
Bei diesem Entwicklungsprozess möchten 
wir Sie gerne unterstützend begleiten.   
Unsere Termine im Mesnerhaus Bermatin-
gen, Schulstraße 16 
  
17.09.2023 07.01.2024    
15.10.2023 04.02.2024 
12.11.2023 10.03.2024 
10.12.2023 21.04.2024   
jeweils von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 
  
Anmeldungen bis zum  08.09.2023 bei 
Helga Volk, Hospiz- und Trauerbegleiterin 
Tel.: 07544 5034054 oder 
Kaya Sick, Hospiz- und Trauerbegleiterin Tel.: 
07553 6800 oder 0151 65184702 
  
Persönliche Trauergespräche sind zu jeder 
Zeit möglich! 
  
www.hospizgruppe-salem.de  

Musikverein  
Altheim

Musikhock des Musikvereins Altheim 
Am 04. August 2023 findet auf dem Festplatz 
vor dem Benvenut-Stengele-Haus ein Musik-
hock des Musikvereins Altheim statt. Zu die-
sem möchten wir Sie herzlich einladen! 
Bewirtung findet ab 19:00 Uhr statt, die mu-
sikalische Unterhaltung durch den Musik-
verein Altheim beginnt ab 19:30 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen! 
  
Musikverein Altheim e.V. 

   

Linzgau- 
Shuttle

Wir machen Sie mobil 
Fahrzeiten für Frickinger und Salemer Bür-
gerinnen und Bürger: Montag bis Freitag 
von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 
18.00 Uhr.   
Bitte melden Sie Ihren Fahrtwunsch an 
unter der 07553 8360033. Montag bis 
Freitag für den jeweils folgenden Werktag 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder Sie sprechen 
uns jederzeit eine Nachricht mit Ihrer Ruf-
nummer auf unseren Anrufbeantworter und 
wir rufen Sie zurück. 
  
Wir befördern unentgeltlich Senioren so-
wie hilfebedürftige und mobilitätseinge-
schränkte Menschen 
LINZGAU Shuttle e.V. - In Oberwiesen 16 - 
88682 Salem - www.linzgau-shuttle.de 
Interkommunaler sozialer Fahrdienst - 
Eingetragener gemeinnütziger Verein VR 
702669 
Bankverbindung Sparkasse Salem-Heiligen-
berg - IBAN DE68 6905 1725 0002 0621 07 

   
Seniorentreff Kaffeetass‘  
mit noch etwas

Seniorentreff Kaffeetass‘  
macht Sommerpause! 
Im August macht Kaffeetass Sommerpau-
se und wünscht allen eine schöne Som-
mer-Zeit! 
Wir heißen Sie dann wieder herzlich will-
kommen zum Treffen am Mittwoch, 6. 
September 2023, 14:30 - 17:00 Uhr im 
Konferenzraum der Graf-Burchard-Halle in 
Frickingen. Menschen mit und ohne Hilfe-
bedarf sind herzlich willkommen, wir unter-
stützen Sie gerne! 
Fahrdienst ist über den Linzgau-Shuttle 
möglich, bitte bei der Anmeldung angeben. 
Informationen + Anmeldung:  
Telefon 0176 87664462 
E-Mail: kaffeetass-frickingen@web.de 
Anmeldung bis spätesten 12 Uhr am Mon-
tag, 04.09.2023! 

Vereinsnachrichten
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Gastgeberverzeichnis 2024 
An alle Gastgeber und Vermieter.
Präsentieren Sie Ihre Ferienwohnung / 
Unterkunft in unserem Gastgeberver-
zeichnis 2024. 
  
Wir sind derzeit wieder dabei das Gastge-
berverzeichnis neu aufzulegen und möch-
ten Sie als Gastgeber dazu einladen sich zu 
vermarkten und eine Anzeige zu schalten. 
 
Das Gastgeberverzeichnis ist immer noch 
das wichtigste Printmedium in der Vermark-
tung des Bodensee-Linzgau als Urlaubsdes-
tination. 

Mit einer Anzeige erhalten Sie weitere 
Vorteile:
•	 Sichtbarkeit auf unserer Homepage durch 

die Buchungsstrecke LOHOSPO
•	 Darstellung im digitalen Blätterkatalog
•	 Verteilung des Gastgeberverzeichnisses 

bei Messen wie der CMT in Stuttgart und 
zahlreichen Prospektbörsen

•	 Auslage des Gastgeberverzeichnisses bei 
der Raststätte Hegau

   
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann mel-
den Sie sich schnellstmöglich bei uns, damit 
wir Ihnen die Mediadaten und weitere Infor-
mationen zusenden können. 

Betriebsbesichtigungen im August   
Hoch hinaus: Dach- und Glockenstuhl-Be-
sichtigung in Leutkirch 
Wann: 09.08., 17.00-18.30 Uhr 
Ort/Treffpunkt:  Pfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt, Leutkirch 20, 88682 Salem-Leutkirch 
Preise:  Um eine Spende für die Kirche wird   
gebeten
Voranmeldung erforderlich: Anmeldung 
bis zum 04.08.2023, direkt bei: Tina Geiger, 
Holzbau Schmäh Tel. 07532 6110 oder gei-
ger@holzbau-schmaeh.de 
  
Bodensee-Linzgau Tourismus e.V. 
Am Schlosssee 1, 88682 Salem 
Tel: 07553 / 823 780  
tourist-info@bodensee-linzgau.de 
www.bodensee-linzgau.de 

Bodensee-Linzgau Tourismus

WfG in neuen Räumen 
Sie finden die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis ab sofort in neuen Räumlichkeiten 
Als Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH ist es unsere Aufgabe, Menschen, die im Bodenseekreis wirtschaftlich aktiv sein möchten, 
zu unterstützen. In unseren Büroräumlichkeiten finden viele Gespräche statt, die Wirtschaftsakteure aller Art vernetzen und weiterbringen. 
Dazu zählen auch Informationsgespräche mit Gründungsinteressierten sowie Beratungen für Zielgruppen wie Frauen im Berufsleben oder 
Kreativschaffende. Bisher fanden diese Gespräche in unseren Geschäftsräumen in der Leutholdstraße in Friedrichshafen statt.
Nun sind wir umgezogen: Sie finden uns ab sofort im neu errichteten Mikado-Gebäude neben der Messe Friedrichshafen.
Die neue Adresse lautet: Spatenstraße 10 in 88046 Friedrichshafen.
Weitere Informationen unter: wf-bodenseekreis.de 

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis

19:00 Uhr F  Hl. Messe (für die armen See-
len; zu Ehren des hl. Judas 
Thaddäus) 

 
Mittwoch, 02.08. - Hl. Eusebius -  
19:00 Uhr B  Hl. Messe - entfällt!  

Donnerstag, 03.08.    
17:30 Uhr W Rosenkranz 
17:45 Uhr R Eucharistische Anbetung 
18:00 Uhr W Hl. Messe - entfällt!
    
Freitag, 04.08. -  
Hl. Johannes Maria Vianney (Pfr. v. Ars) 
   
17:00 Uhr A Hl. Messe    
18:15 Uhr Mü Vesper    
19:00 Uhr Rö Herz-Jesu-Amt   
20:00 Uhr Be  Konzert für Harfe mit Ekateri-

na Afanasieva 
  
Dienstags:  
18:00 Uhr N Gebetskreis  
  
Täglich:  
 17:00 Uhr H  Rosenkranz in der Herzo-

gin-Luisen-Residenz  

Kirchliche Nachrichten

Evangelium: Mt 13,44-46 od. Mt 13,44-52 
09:15 Uhr Mü  Hochamt (für die Pfarrge-

meinden; Ed Wilwert, Mersch 
(LUX); Hulda u. Karl Heim-
gartner) 

10:45 Uhr R  Hl. Messe (August u. Mag-
dalene Müller u. verst. Ange-
hörige; Johann Eckert; Verst. 
der Familien Weis und Eckert; 
Josef Endres)    

11:15 Uhr N Hl. Messe    
18:00 Uhr F  Hl. Messe  (Hildegard Pen-

ninger) 
18:15 Uhr Mü  Orgelkonzert mit Winfried 

Lichtscheidel, Landsberg 
am Lech 

Montag, 31.07. - Hl. Ignatius von Loyola - 
18:00 Uhr A Rosenkranz  
18:30 Uhr W Rosenkranz  

Dienstag, 01.08. - Hl. Alfons Maria von Li-
guori -    
17:15 Uhr L Rosenkranz  
18:00 Uhr L  Hl. Messe im Anschluss “ein-

fach nur beten” bis 19:30 Uhr 
(Marie-Thérèse u. Joseph Hen-
gers-Wilwert; Hubert Hafen) 

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
A = Altheim, Al = Altenbeuren, B = Beuren,  
Be = Betenbrun, E = Echbeck, F = Frickingen,  
G = Grasbeuren, H = Heiligenberg, L = Leutkirch,  
M = Mimmenhausen, Ma = Markuskapelle,  
Mi=Mittelstenweiler, Mü = Münster, N = Neufrach, 
O = Oberrehna, R = Röhrenbach, Ri=Rickenbach, 
W = Weildorf, We=Weingartenkapelle, Le=Leustetten

Gottesdienste 
Samstag, 29. Juli - Vorabend zum 17. 
Sonntag im Jahreskreis -  
10:30 Uhr L  Tauffeier von Laurenz Boo-

nekamp    
11:00 Uhr E  Tauffeier von Moritz Feifel 
14:00 Uhr F  Trauung von Lisa Hahn 

und Johannes Michel  
18:00 Uhr M  Hl. Messe (für die armen 

Seelen; zu Ehren Pater Pio; 
Juliane Lapić, Stefan Hend-
lich und Magdalena Hend-
lich)  

Sonntag, 30. Juli - 
17. Sonntag im Jahreskreis -
Lesejahr A;  1. Lesung: 1 Kön 3,5.7-12; 2. Le-
sung: Röm 8,28-30 



14 | Donnerstag, 27. Juli 2023 Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Frickingen

In den Sommerferien sind kurzfristige Än-
derungen der Gottesdienstordnung auf-
grund akuten Personalmangels möglich. 
  
Termine und Hinweise aus Pfarrgemein-
den: Konzertreihe „Internationale Sale-
mer Orgelwochen 2023“   
Die bekannte Konzertreihe geht weiter. 
Freuen Sie sich auf folgende weitere hoch-
karätige Organisten: 
  
Sonntag, 30.07.2023, 18.15 Uhr, Münster 
Salem: 
Winfried Lichtscheidel, Kantor der Stadt-
pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg 
am Lech 
  
Sonntag, 06.08.2023, 18.15 Uhr, Münster 
Salem: 
Jörg Josef Schwab, Münsterorganist in Frei-
burg (Brsg.) 
  
Weitere Informationen zu den Organisten 
und Programmen finden Sie unter www.ka-
th-salem.de. 
    
Pfarrbüro Salem-Mimmenhausen 
Kirchgasse 1, 88682 Salem 
Tel.: 07553 / 919944-0 / E-Mail: pfarrbuero.
salem@kath-salem.de 
  
Öffnungszeiten: 
Mo: 14:00 – 17:00 Uhr, Di: 11:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 18:00 Uhr 
Do: 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, 
Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Frickingen 
Kirchstraße 14, 88699 Frickingen 
Tel.: 07553 / 919944-23 / E-Mail: 
pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
  
Öffnungszeiten: 
Di: 08:00 – 09:00 Uhr / 
Mi:14:00 – 17:00 Uhr / Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 
  
Seelsorgeteam:   
Pfarrer Peter Nicola, Dekan: 
07553 / 919944-10, 
dekan.nicola@kath-salem.de 
  
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator: 
07553 / 919944-11, 
pfarrer.blaser@kath-salem.de 
  
Verena Bensch, Pastoralreferentin: 07553 
/ 919944-14; verena.bensch@kath-salem.de 
  
Weitere Informationen finden Sie auf unse-
rer Homepage: www.kath-salem.de 

   
Bücherei St. Peter und Paul  
Ferienspiele in der Bücherei  
Mit drei bewährten Ferienspielen ist die 
Bücherei in diesem Jahr am Ferienspielpro-
gramm der Gemeinde wieder beteiligt. Die 
genaue Beschreibung finden Sie im Ferien-
spielheft bzw. online auf der Website der 
Gemeinde. 

Samstag, 29. Juli 15.00-17.00 Uhr: Die be-
liebte Grüffelo-Familienwanderung (nur 
bei schönem Wetter!). Daran können auch 
die Allerkleinsten im Kinderwagen teilneh-
men. Wir wandern am Nachmittag ca. 3 km 
durch den Wald und begegnen den Tieren 
der Geschichte. Dazu werden die passen-
den Abschnitte aus dem Buch vorgelesen. 
Teilnahme nur in Begleitung mindestestens 
eines Erwachsenen. Dieses Ferienspiel ist 
bereits ausgebucht. Es gibt eine Warte-Liste. 
 
Mittwoch, 5. August15.00-16.30 Uhr:-
Bilderbuchkino: Es wird das Buch „Jo-
hanna im Zug“ von Kathrin Schärer auf 
der Leinwand gezeigt und vorgelesen. 
Die Kinder (vier bis acht Jahre) malen ein 
Bild dazu. Es gibt Kuchen und etwas zu 
Trinken. Auch hier gibt es eine Warteliste! 
 
Freitag, 4. August 19.30 Uhr bis Samstag, 
5. August ca. 10.00 Uhr: Endlich wieder 
eine Lesenacht für Kinder ab 8 Jahren! Un-
ser Thema ist ganz neu „Dinosaurier“. Nach 
dem gegenseitigen Kennenlernen gibt es 
einen Dinosaurier-Spieleparcour mit 10 Sta-
tionen. Besondere Kenntnisse sind nicht nö-
tig. Ab 24.00 Uhr ist Ruhe- und stille Lesezeit 
bis die Augen zu fallen. Am Morgen gibt es 
nach dem Frühstück eine Abschlussrunde, 
die mit der Ausgabe der Teilnahme-Urkun-
den und einem Geschenk beendet wird. 
Hier wäre es wünschenswert, wenn sich 
noch ein paar Kinder anmelden würden. 
Es sind noch ca. 10 Plätze zu vergeben. 
 
Anmeldungen ab sofort in der Bücherei, 
per Telefon oder E-Mail bei Gertrud Schied 
vorgenommen werden (07553/8425; ger-
trud-schied@gmx.de) Wir bitten die ange-
gebenen Altersgrenzen zu respektieren, die 
unteren Altersangaben sind absolutes Mini-
mum. (Bitte geben Sie jeweils die vollstän-
digen Namen aller Beteiligten und das Alter 
der Kinder an, Ihre E-Mail-Adresse sowie 
eine Telefonnummer für Rückmeldungen). 
Warten Sie nicht zu lange, erfahrungsgemäß 
sind unsere Angebote schnell ausgebucht. 
 
Sommerferien in der Bücherei
In den Sommerferien bleibt die Bücherei ge-
schlossen. Letzter Ausleihtag ist am Mitt-
woch, 26. Juli. 
  
 
Ferienspiele in der Bücherei  
Die Ferienspiele Grüffelo-Familienwande-
rung und Bilderbuchkino sind ausgebucht. 
 
Lesenacht für Kinder ab 8 Jahren: Frei-
tag, 4. August 19.30 Uhr bis Samstag, 
5. August ca. 10.00 Uhr. Unser Thema ist 
ganz neu „Dinosaurier“. Nach dem ge-
genseitigen Kennenlernen gibt es einen 
Dinosaurier-Spieleparcour mit 10 sehr ab-
wechlungsreichen Stationen. Besondere 
Dino-Kenntnisse oder Vorlieben sind nicht 
nötig. Ab 24.00 Uhr ist Ruhe- und stille Lese-
zeit bis die Augen zu fallen. Am Morgen gibt 

es nach dem Frühstück eine Abschlussrun-
de, die mit der Ausgabe der Teilnahme-Ur-
kunden und einem Geschenk beendet wird. 
Aktuell sind noch 6 Plätze zu vergeben. 
Anmeldungen per Telefon oder E-Mail 
bei Gertrud Schied (07553/8425; ger-
trud-schied@gmx.de) Wir bitten die ange-
gebene Altersgrenze zu respektieren, die 
untere Altersangabe ist absolutes Minimum. 
(Bitte geben Sie jeweils den vollständigen 
Namen und das Alter des Kindes an, Ihre 
E-Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer 
für Rückmeldungen bzw. die Nacht). 
 
Sommerferien in der Bücherei 
In den Sommerferien bleibt die Bücherei 
geschlossen. Nächster Ausleihtag ist am 
Sonntag, 10. September 9.30 - 10.30 Uhr. 
  
 
Evang. Kirchengemeinde  
Salem-Heiligenberg

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Di, Do, Fr. von    10.00 - 12.00 Uhr 
und Di von 14.00 - 18.00 Uhr 
    
Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Tel.: 07553-280 
buero@ev-kirche-salem.de 
  
Pfarrer Matthias Schmidt 
regelm. Sprechzeit Do 14.00 - 17.00 Uhr 
(außer in den Ferien) 
weitere Termine n. Vereinbarung 
Tel.: 07553-1708 
pfarrerschmidt@ev-kirche-salem.de 
  
in den Ferienzeiten sind Abweichungen 
möglich 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen   
Freitag, 28.07.2023  
09:00 Uhr Sprachkurs Ukraine 
Kontakt: Frau Hefler 
Ev. Gemeindehaus
19:00 Uhr Bläsergruppe 
nach Absprache 
Evang. Johanneskirche Hlgb oder Evang. 
Gemeindehaus Salem 
  
Sonntag, 30.07.2023  
8. So. n. Trinitatis 
10:00 Uhr Johanneskirche Heiligenberg 
Gottesdienst 
Pfarrer Schmidt 
  
Sonntag, 06.08.2023  
9.So. n. Trinitatis 
10:00 Uhr Evang. Betsaal Schloss Salem 
Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Schmidt 
  
Weitere Informationen zu unseren Kirchen-
gemeinden, zu Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen finden Sie im Internet unter: 
www.ev-kirche-salem.de 
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Busfahrplan während der Ferien 
beachten 
Bestimmte Fahrten finden nicht statt 
Während der Sommerferien ist der Bus-
verkehr im bodo-Verbundgebiet einge-
schränkt. Die nicht angebotenen Fahrten 
sind in den Fahrplänen markiert. 
  
Die diesjährigen Sommerferien in Ba-
den-Württemberg sind von Donnerstag, 27. 
Juli, bis einschließlich Freitag, 8. September. 
In Bayern beginnen sie am Montag, 31. Juli, 
und dauern bis einschließlich Montag, 11. 
September. 

Busse, die während der Ferien nicht fah-
ren, sind im Fahrplan per Fußnote gekenn-
zeichnet. Dabei ist auch erwähnt, ob die 
baden-württembergischen oder die bayeri-
schen Ferien maßgeblich sind. 
  
Der bodo-Verkehrsverbund bittet alle Bus-
fahrgäste, während der Ferienzeit besonders 
aufmerksam zu prüfen, ob der gewünschte 
Bus verkehrt. 
Tagesaktuelle Fahrtauskünfte gibt es bei-
spielsweise auf 
www.bodo.de, in der bodo-FahrplanApp 
sowie in verschiedenen weiteren Auskunfts-
systemen. Auch die einzelnen Busunterneh-

men informieren gerne über das Angebot 
während der Ferienzeit. 
  
Für Schüler wichtig: Inhaber des Jugendti-
cketBW, die ein Ticket für September haben, 
können damit bereits während des gesam-
ten Augusts in ganz Baden-Württemberg 
fahren. Die Chipkarte ist entsprechend gül-
tig geschaltet. Wer eine eCard Schule oder 
eine bodo-Schülermonatskarte für Septem-
ber hat, kann damit bereits ab dem 27. Juli 
fahren – allerdings nur im bodo-Netz. Juni-
ortickets sind vom 27. Juli bis zum 11. Sep-
tember ganztätig im gesamten bodo-Netz 
gültig. 

Interessantes und Wissenswertes

Sonntag, den 30.07.2023 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
11.00 Uhr MV Bermatingen 
14.00 Uhr MV Roggenbeuren 
  
Montag, den 31.07.2023 
18.00 Uhr MV Kröv 
20.00 Uhr MV Ahausen 
  
Bei schlechter Witterung findet das Fest in 
der Alfons-Schmidmeister Halle statt!
www.mv-roggenbeuren.de 
  
 
Gentechnik und Patente statt 
Wahlfreiheit? 
Welche Folgen hätten die Vorschläge zur Ge-
setzesaufweichung im EU Gentechnikrecht? 
  
Einladung zur Veranstaltung: 
  
Wann:  Sonntag 30. Juli, 17.00 Uhr 
Wo:  Hofgut Rengoldshausen, Über-

lingen 
  
Die EU Kommission will die Gentechnikge-
setzgebung aufweichen. Die dazu vorlie-
genden Vorschläge würden den BäuerInnen 
und Verbraucherinnen die Wahlfreiheit auf 
Acker und Teller nehmen, und zu unkon-
trollierten Ausbreitung von gentechnisch 
veränderten Organismen führen. Unter an-
derem ist geplant die Kennzeichnung von 
gentechnisch verändertem Pflanzen und 
Produkten abzuschaffen. Welche Folgen 
dies für Verbraucherschutz, Landwirtschaft 
und Umwelt hätte, erklären und diskutieren 
Bäuer:innen und Wissenschaftler:innen mit 
TeilnehmerInnen der Tour de Natour und in-
teressierten BesucherInnen. 
  
Veranstalter: 
Bündnis gentechnikfreie Landwirtschaft Bo-
densee-Allgäu-Oberschwaben

Aus der Region

Kombination aus Chanson, Jazz und Bossa 
Nova. Die lyrischen Texte handeln dabei von 
Liebe und Lebensfreude und sind in ihrer 
gefühlvollen und zugleich entspannten In-
terpretation Reminiszenzen an ihre Meister. 
Doch auch mit eigenen Songs auf Deutsch 
kann Andrea Rehm überzeugen. Peter Rem-
mele bildet als versierter Jazzgitarrist mit 
klassischem Studium und kreativer Experi-
mentierfreude gemeinsam mit Heiner Merk, 
der die letzte gemeinsame CD ‚toi et moi‘ mit 
eingespielt hat, und Adrian Rehm, der derzeit 
Student an der Hochschule für Musik in Tros-
singen ist und seine Erfahrungen aus HipHop 
und Jazz modern verbindet, die Band. 
  
 
Konzert Harfe Solo 
Am 04. August 2023 gastiert Ekaterina Af-
anasieva mit einem Konzert für Harfe Solo in 
der Wallfahrtskirche St. Maria in Betenbrunn. 
Ein Konzert mit Harfe Solo ist etwas Be-
sonderes. Ekaterina Afanasieva spielt zum 
wiederholten Mal in der Wallfahrtskirche in 
Betenbrunn und verzaubert mit ihrem Har-
fenklang die Zuhörer. Unter dem Motto „Die 
klangvolle Welt der Harfe” spielt sie Werke 
von Barock bis zur Moderne”. 
Die Harfenspielerin gastiert bei internatio-
nalen Festivals wie: “World Harp Congress”, 
“International Harp Festival Sentmenat“, 
“Bregenzer Festspiele”, “Marocco Music Fes-
tival”, “Hohenloher Kultursommer”. 
 
  
Sommerfest MV Roggenbeuren 
Vom 29.07.2023 bis 31.07.2023 auf dem 
Schulhof Wittenhofen 
  
Samstag, den 29.07.2023 
18.00 Uhr MV Kröv 
20.00 Uhr Anton Gälle und seine 
Scherzachtaler Blasmusik 

Jazzmatinee 
Am 30.07.23 findet die Jazzmatinee mit 
der Sängerin Andrea Rehm statt. 
Beginn der Matinee ist 11.00 Uhr und endet 
um 13.00 Uhr  Die Jazzmatinee findet nur 
bei gutem Wetter statt! 

Andrea Rehm & friends 
Andrea Rehm, die in der Region als Sängerin 
bekannt ist, liebt die abwechslungsreiche 

Die Gemeinde Salem sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt mehrere 

  
pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 

  
1. für den Kindergarten Beuren im Krip-
penbereich mit einem Beschäftigungs-
umfang von 80 %, 
  
2. für den Kindergarten Weildorf mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 12 %, 
  
3 für den Kindergarten „Kleiner Brühl“ mit 
einem Beschäftigungsumfang von 30 %. 
  
Die vollständigen Stellenbeschreibun-
gen finden Sie auf unserer Homepage 
www.salem-baden.de unter „Aktuelles 
aus Salem“. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis zum 
13.08.2023 an bewerbungen@sa-
lem-baden.de oder an Gemeinde Salem, 
Am Schlosssee 1, 88682 Salem. Bitte 
beachten Sie, dass Ihre Bewerbungsun-
terlagen nicht zurückgesendet werden. 
Schwerbehinderte werden bei glei-
cher Eignung vorrangig berücksich-
tigt. 
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Sonderbuslinien zum Schlosssee-
fest am Samstag 29.07.2023 
Linie 4 Omnibus Bühler 14 Meter 

Heiligenberg, Postplatz
18:00 19:00 20:00 21:00
Heiligenberg-Steigen,
18:02 19:02 20:02 21:02
Frickingen, Heiligenberger Str.
18:14 19:14 20:14 21:14
Leustetten, Ort
18:18 19:18 20:18 21:18
Weildorf

18:23 19:23 20:23 21:23
Salem, BZ Platz 4  Ankunft ca.
18:30 19:30 20:30 21:30
Rückfahrten ab Salem, BZ Platz 4
23:15 24:00 01:00 02:00

  
Fahrpreise auf allen Linien und Zustie-
gen:  
•	 Erwachsene Einfache Fahrt 2,00 €
•	 Kinder bis 12 Jahre Einfache  

Fahrt 1,00 € 
  
Hinweis: Es werden keine Ermäßigungen 
und andere Fahrausweise berück-sich-
tigt. Aus organisatorischen Gründen kön-
nen wir in diesem Jahr keinen Pendelver-
kehr zwischen den Parkplätzen Schloss 
Salem und dem Bildungszentrum Salem 
anbieten. 

Neues Programm der vhs Boden-
seekreis: Spannende Ausblicke, 
bunt und vielfältig 
Urlaubslektüre mit Niveau - kurz vor den 
Sommerferien erscheint das neue Pro-
grammheft der Volkshochschule Bodensee-
kreis. Das petrolfarbene Heft ist ab sofort 
wieder in den Banken, Rathäusern, Ein-
richtungen des Landkreises und vielen Ge-
schäften kostenlos erhältlich. Die über 1.100 
Kursangebote sind auch im Internet unter 
www.vhs-bodenseekreis.de zu finden und 
buchbar. Hier können sich Kursteilnehmer 
einfach anmelden, ein eigenes Kundenkon-
to einrichten und dadurch ihre gebuchten 
Kurse immer im Blick behalten.   
In den übersichtlichen Rubriken „Junge vhs“, 
„Politik, Gesellschaft, Umwelt“, „Kultur und 
Gestalten“, „Gesundheit“, „Sprachen“ sowie 
„Beruf und IT“ werden viele interessante 
Kurse, Workshops, Vorträge, Seminare und 
Exkursionen angeboten.    
Neue und besondere Kurse in diesem Pro-
gramm sind zum Beispiel: „Mit allen Sinnen 
unterwegs im Herbst- und Winterwald für 
Kinder“, „Handlettering für Kinder“ „vhs wissen 
live – online Vorträge zu Politik, Philosophie, 
Gesellschaft und Umwelt“, „Mein Zuhause 
– meine Energiewende“, „Himmelsphäno-
mene“ „Waldspaziergang mit dem Förster“, 
Kulturgeschichte – Gestorben wird immer, 
„Bilderbuch- und Kinderbuch-Illustration“, 
„Neurografik“, „Brush Lettering“, „Peddigrohr-
flechten“, „Schmuck gestalten – Mala-Ketten“ 
„West Coast Swing“, „Jonglieren“, „ Afrikanische 

Küche“, „Indische Krapfen“, „Törtchen im Glas“, 
„Männer-Yoga“, „Selbstverteidigung für Frau-
en“, „Besser schlafen“, „Ganzheitliche Stressbe-
wältigung“, „Slow-Jogging“, „Deutsche Gebär-
densprache“, „Englisch für Sehbeeinträchtigte“, 
„Ukrainisch und Schwedisch für Anfänger“, „Ja-
panisch“, „Welches Smartphone, welcher Tarif? 
Beratung und Auswahlhilfe, „Einstieg ins In-
ternet“, „ChatGPT kennenlernen und im Alltag 
nutzen, „Tipps & Tricks für eine aussagekräftige 
Bewerbung““... und vieles mehr.   
Ebenso sind im Herbst wieder neue in-
teressante Online-Veranstaltungen im 
Programm: Hier kann man aus über 70 
Kursen v.a. aus den Bereichen Politik-Gesell-
schaft-Umwelt, Sprachen und Beruf & IT sein 
Bildungsangebot auswählen und bequem 
von zu Hause aus daran teilnehmen. 
In den Herbstferien wird im Rahmen der „Ju-
gendmedienwoche“ wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm rund um das Thema 
„Medien“ angeboten. Es gibt spannende 
Workshops für Kinder und Jugendliche so-
wie Vorträge und Seminare für Eltern, Schul-
kräfte, Schulsozialarbeiter und Mitarbeiter 
der Jugendhilfe aus den Bereichen Animati-
on, Film, Audio und Medientechnik. 
Für das kommende Semester kündigt die 
vhs Bodenseekreis eine moderate Preiser-
höhung an. Gestiegene Kosten v.a. bei den 
Honoraren machten diesen Schritt notwen-
dig. Die letzte Preisanpassung hatte es im 
Jahr 2016 gegeben. 
Anmeldung und weitere Informationen 
zu den Kursen unter Tel. 07541 204-5425, 
-5246, -5468 und -5431 
sowie www.vhs-bodenseekreis.de 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

Hofladen Königshof Deisendorf
Olaf Schröder

Wir suchen eine engagierte Aushilfe
im Verkauf.

Fühlen Sie sich angesprochen, so rufen Sie uns an.
Tel. 07551 / 61 105 oder 0176 / 21 438 685

Praxis für Zahnmedizin und Prophylaxe

Dr. C. Langhammer und Fr. P. Bochen
Maurus-Betz-Straße 2  |  88662 Überlingen
Telefon 07551 / 47 70

Lust auf Neues? Wir suchen Verstärkung!
Sie sind eine ZFA (w/m/d) und möchten  

in Teil- oder Vollzeit arbeiten oder  
Sie (w/m/d) möchten eine Ausbildung beginnen?

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Putzhilfe in Frickingen gesucht
1-2 x im Monat, ca. 2-3 Std., gute Bezahlung. 

Tel. 0151 / 239 648 93



Kissing‘s Küche kocht kulinarische Köstlichkeiten
für Ihre Privatfeier, Geburtstag, Hochzeit, Taufe

Firmenfeier und Tagung

Räumlichkeiten mit herrlichem Seeblick in Überlingen-Aufkirch 
 für bis zu 35 Personen vorhanden.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Zudem bieten wir an:
Kissing’s Frischemenü zum Selbsterhitzen,

Gemeinschaftsverpflegung
Mehr Informationen: www.k5catering-feinkost.de

info@k5catering-feinkost.de
K5 Catering & Feinkost, Am Riedweg 30, 88682 Salem

Tel. 0 75 53 / 2 19 49 50

Zur Unterstützung unseres Teams
suchen wir Verstärkung:

https://www.k5catering-feinkost.de/jobs/

Betriebs-
urlaub
vom 30.07. bis 20.08.2023

Legal Kanzlei
Sonja Aran Rechtsanwältin
Kreative Lösungen für reale Probleme – Wir finden den Weg!

In Oberwiesen 16   |   Gewerbepark   |   88682 SALEM

•	 Familienrecht 
•	 Strafrecht 

(Betäubungsmittelstrafrecht,  
Jugendstrafrecht...) 

•	 Immobilienrecht 
•	 Deutsch-französische Fälle. 

Wir sprechen deutsch, französisch  
und englisch.

aran@legal-kanzlei.com
Tel.: 07553 537 9388
www.legal-kanzlei.com

Männliche Unterstützung rund ums Haus gesucht. 
Stundenweise nach Absprache in Hattenweiler. 

Tel. 0151 - 239 648 93



IN FRICKINGEN 
AB 18 BIS 99 JAHREN.
ALS MINIJOB, TAGEWEISE, IN TEILZEIT
ODER VOLLZEIT. 07531/999 1100

www.primo-stockach.de



Ferienaushilfen für die Region 
Salem und Frickingen gesucht!
Für die Sommerferien suchen wir Ferienjobber für  
Reinigungsarbeiten in verschiedenen Objekten in der 
Region Salem-Frickingen.
Mindestalter: 15 Jahre. Auch für Rentner geeignet. 
Pünktlicher und sicherer Lohn gewährleistet! 

Interesse? Dann melden Sie sich unter:

Leustetter Straße 9 
88699 Frickingen
Telefon 07554 9864990
E-Mail: 
Info@bruggner.com



Friedrich-Blersch-Str. 19  |  88662 Überlingen Tel. 07551/927730
mail@meyer-sanitaer.de www.meyer-sanitaer.de

W I R  S I N D  U M G E ZO G E N

Pkw, LKW, Busse, Transporter.
Jede Marke, jedes Alter, jeder Zustand.

Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch am Wochenende.

Wir kaufen Ihr Auto

Telefon 0176 28 446 142

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


